
November - Dezember 2025 / Nr 6

Checkliste & Steuerspartipps zum

Jahresende 2025 �������������������������������������������    ab Seite 1 

Spezielle Steuerspartipps für

Einnahmen-Ausgaben-Rechner������������������������    Seite 4

Sozialversicherungstipps..................................    Seite 5

Hinweise für den privaten Bereich....................    Seite 6

Alle Fragen zu den Themen dieser Ausgabe beantwortet unsere Kanzlei 
sehr gerne.

Hinweis: Zur leichteren Lesbarkeit wurde auf Gender-Markierungen ver-
zichtet. Alle Texte sind als divers zu verstehen.

Inhalt dieser Ausgabe:

Checkliste & Steuerspartipps zum 
Jahresende 2025
Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christkind, sondern auch der unerfreuliche 32. Dezember. An 
diesem Tag ist bekanntermaßen einiges zu spät. Die nachstehende Übersicht zu steuerlichen Themen 
des Jahreswechsels erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist in Anbetracht der Vielfalt 
des Steuer- und Sozialversicherungsrechtes auch gar nicht möglich.

Energieabgabenvergütung

Die Vergütung von Energieabgaben ist laut EuGH nur für 
Produktionsbetriebe und nur zeitlich befristet möglich. Bitte 
beachten Sie die Verjährungsfrist von 5 Jahren für einen sol-
chen Antrag. Daher können Anträge für 2020 nur mehr bis 
zum 31. 12. 2025 gestellt werden!

Diese Vergütung hat nichts mit einem aktuellen Energiekos-
tenzuschuss zu tun.

Investitionen in Anlagegüter

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Nettoan-
schaffungskosten über 1.000,- können nur im Wege der 
Abschreibung (kurz: AfA) verteilt auf mehrere Jahre gewinn-
mindernd abgesetzt werden. Anschaffungen in den letzten  
6 Monaten vor dem Bilanzstichtag bzw vor dem Jahresende 
wirken lediglich über die sog „Halbjahres-Abschreibung“. 
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die tatsächliche Nut-
zung (Inbetriebnahme) im zu Ende gehenden Wirtschaftsjahr 
mindestens einen Tag beträgt.

Für Neuanschaffungen gibt es die Möglichkeit einer degres-
siven AfA, daher ist die Steuerersparnis im ersten Jahr am 
größten.

Übrigens: Auch das Reparieren von vorhandenen Wirtschafts-
gütern bringt sofortige Betriebsausgaben! Nachhaltiges 
Agieren zahlt sich aus.

Anschaffungskosten bis zu 1.000,- (nach einem Vorsteuer- 
abzug) hingegen können als sofortiger Aufwand noch 
heuer zur Gänze gewinnmindernd geltend gemacht  
werden. Vielleicht benötigen Sie noch einen Drucker  
oder einen neuen Bildschirm? Die Grenze für diese  
sog GWG-Investitionen wurde seit 1.1.2023 auf 1.000,- 
angehoben.

Registrierkassen-Jahresbeleg erstellen

Zum Ende des Kalenderjahres muss der sog Jahresbeleg aus-
gedruckt, geprüft und (wie alle anderen Monatsbelege auch 
mindestens sieben Jahre hindurch in leserlicher Form) aufbe-
wahrt werden! Der Jahresbeleg ist immer am 31. Dezember 
zu erzeugen, und zwar auch dann, wenn es einen anderen 
Bilanzstichtag gibt! Wenn Sie am 31. 12. über Mitternacht 

TIPP

Angenehmer ist es natürlich, wenn die Jahresbele-
ge völlig automatisiert erstellt werden, weil man das 
erstens nicht vergessen kann, zweitens nicht auszudru-
cken braucht und drittens ebenfalls automatisiert an 
FinanzOnline zur Belegprüfung zugeleitet wird. Bitte 
sprechen Sie mit Ihrem Kassenhersteller oder -händler, 
ob diese Funktion bei Ihrer Kassa möglich ist!

hinaus Barumsätze erzielt haben, dann dürfen Sie den Jah-
resbeleg nach dem letzten Barumsatz in dieser Silvesternacht 
erstellen (oder spätestens vor dem nächsten Öffnungstag, 
sofern dieser innerhalb einer Woche stattgefunden hat).  
Vorausgesetzt, Sie rechnen die Umsätze nach Mitternacht 
noch zu den Umsätzen des 31.12. dazu! Sonderregeln gibt es 
für Saisonbetriebe, die im Winter nicht geöffnet haben.

Danach muss dieser Jahresbeleg bis spätestens 15. Feber 
nächsten Jahres mittels Beleg-App-Prüfung geprüft werden.

Ihr Berater informiert ...
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Laufende Datensicherung	

Alle registrierkassenpflichtigen Be-
triebe trifft die Verpflichtung, die 
laufenden Daten aus der Registrierkas-
se zu sichern. Dabei ist zumindest eine 
vierteljährliche Sicherung auf einen 
externen Datenträger (zB externe Fest-
platte oder USB-Stick) verpflichtend 
vorgesehen. 

Bitte vergessen Sie auch im neuen 
Jahr 2026 nicht auf diese laufende 
Datensicherung. Bei behördlichen 
Überprüfungsmaßnahmen (zB auch 
unangekündigt durch die Finanzpoli-
zei) muss der Unternehmer die Daten 
aus der Registrierkasse auf USB-Stick 
der prüfenden Behörde aushändigen.

Daher noch ein Tipp: Halten Sie ausrei-
chend USB-Sticks vorrätig und schulen 
Sie auch Mitarbeiter für den Fall Ihrer 
Abwesenheit, wie man die Daten auf 
einen Stick bringt!

Gewinnrealisierung bei Lieferun-
gen und Dienstleistungen	

Durch Verschieben der tatsächlichen 
Ausführung einer Warenlieferung oder 
Dienstleistung in das nächste Jahr wird 
die Gewinnrealisierung verschoben. 
Denn: Halbfertige Erzeugnisse und  
Arbeiten werden nicht zum Ver-
kaufspreis bewertet, sondern ohne 
Gewinnaufschlag zu Selbstkosten.

Abzugsfähige Spenden	

Grundsätzlich können Spenden nicht 
als Betriebsausgaben geltend gemacht 
werden, Ausnahmen gibt es für folgen-
de Spenden:

a.	 Spenden  an öffentliche Ein- 
richtungen

So können etwa Zuwendungen aus 
dem Betriebsvermögen zur Durchfüh-
rung von Forschungsaufgaben oder 
der Erwachsenenbildung dienenden 
wissenschaftlichen oder künstlerischen 
Lehraufgaben bis zu 10 % des laufen-
den Gewinnes (vor Berücksichtigung 
eines Gewinnfreibetrages) abgesetzt 
werden. Allerdings ist der Kreis solcher 
„tauglicher“ Empfänger begrenzt. Dazu 
gehören zum Beispiel Universitäten 
und andere Hochschulen bzw öffentli-
che Kindergärten. Dazu gehören auch 
private „Museen von überregionaler 
Bedeutung“, das Bundesdenkmalamt 
und auch Freiwillige Feuerwehren. 

b.	Spenden an Gemeinnützige & Mild-	
	 tätige

Die Abzugsfähigkeit von Spenden als 
Betriebsausgaben oder als Sonderaus-
gaben (also im privaten Bereich) liegt 
vor, wenn diese Spende gemeinnützigen 
Institutionen oder mildtätigen Zwe-
cken oder zur Bekämpfung von Armut 
und Not oder der Hilfe bei Katastro-
phenfällen dient. Wichtig ist dabei, 
dass die empfangende Institution am 
Tag der Spende in eine spezielle Liste 
des Ministeriums eingetragen ist. Ohne 
Eintragung keine Abzugsfähigkeit! Ein 
Blick auf die Homepage des Ministe-
riums www.bmf.gv.at zahlt sich aus. 
Für die Spendenabzugsfähigkeit gilt als 
oberes Limit 10 % des Gewinnes.

Geld- und Sachspenden von 
Unternehmen im Rahmen einer Na-
turkatastrophenhilfe sind absetzbar, 
vorausgesetzt der Spender nutzt seine 
Großzügigkeit für Werbezwecke (ein 
Hinweis zB auf der eigenen Homepage 
genügt). Kriegerische Ereignisse gelten 
laut BMF auch als Katastrophenfall, 
daher sind Spenden im Zusammenhang 
mit dem Ukrainekrieg auch abzugsfä-
hig.

Aufbewahrungspflicht	

Für Bücher, Aufzeichnungen, Belege 
und Geschäftsunterlagen endet zum 
31.12.2025 die siebenjährige steuerli-
che Mindest-Aufbewahrungspflicht für 
das Jahr 2018. Dabei sind allerdings 
einige Feinheiten zu beachten:

•	 Für Unterlagen, welche die 
Vorsteuer von Grundstücken 
betreffen, gilt eine 22-jährige 
Aufbewahrungsdauer! Diese Frist 
beträgt für bestimmte Fälle (ältere 
Gebäude) nur 12 Jahre.

•	 Ist ein Abgabenbeschwerde-
verfahren oder ein anderes 
behördliches oder gerichtliches 
Verfahren (Parteistellung) anhän-
gig, müssen diese Unterlagen bis 
auf weiteres noch aufbewahrt 
werden.

•	 Ist in einer Bilanz oder einem 
EAR-Abschluss ein Fehler mit 
periodenübergreifender Wir-
kung enthalten, dann kann die 
Finanz eine Fehlerberichtigung 
durchführen. Diese Maßnahme 
kann auch auf Antrag des Steu-
erpflichtigen eingeleitet werden. 
Diese „Fehlerberichtigung“ ist 
auch dann möglich, wenn das be-
treffende Jahr bereits verjährt ist. 
Eine zeitliche Befristung für diese 
Maßnahme ist im Gesetz nicht 
vorgesehen. Aufbewahren könnte 
sich daher lohnen!

•	 Überhaupt sollten betriebliche Un-
terlagen nicht leichtfertig zu den 
Klängen des Neujahrskonzertes 
abgefackelt werden, da auch altes 
Material in einem zivilrechtlichen 
Prozess zur Beweisführung dien-
lich sein kann.

•	 Beachten Sie bitte auch, dass die 
Verjährungsfrist seit vielen Jah-
ren wieder 10 Jahre beträgt! Wir 
raten daher, Geschäftsunterlagen 
unbedingt während dieser Frist 
aufzubewahren.

•	 Unterlagen für die Corona-Investi-
tionsprämie müssen übrigens nach 
der Richtlinie dazu mind 10 Jahre 
aufbewahrt werden.

Wertpapierdeckung für Pensi-
ons-Rückstellungen	

Erforderlich ist eine Wertpapierdeckung 
zur Pensions-RSt (nicht hingegen 
für eine Abfertigungsrückstellung!). 

Wenn Sie eine Spende aus dem 
Privatvermögen als Sonderaus-
gabe absetzen möchten, dann 
muss die Spendenorganisation 
alle im Jahr 2025 überwie-
senen Spenden elektronisch 
an das Ministerium melden.  
Diese elektronischen Meldun-
gen gelten hingegen nicht für 
die betrieblichen Spenden!

TIPP
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Verlangt wird dabei eine Wertpapier-
deckung in Höhe von 50 % der im 
Vorjahr in der Bilanz ausgewiesenen 
Rückstellungshöhe. Wer diese Vorgabe 
nicht erfüllt, muss einen gewinnerhö-
henden Strafzuschlag von 30 % der sog 
Unterdeckung in Kauf nehmen. Prüfen 
Sie also, ob Sie Wertpapiere kaufen 
müssen! Auch Ansprüche aus einer 
Rückdeckungsversicherung zählen zur 
Wertpapierdeckung.

Mitarbeiter-Prämie 2025

Im Kalenderjahr 2025 gibt es leider 
nur mehr eine reduzierte Möglichkeit, 
an alle/mehrere/einzelne Mitarbeiter 
eine sog Mitarbeiter-Prämie lohnsteu-
erfrei auszuzahlen: Bis max 1.000,- pro 
Kopf bleiben lohnsteuerfrei. Leider gibt 
es keine Befreiung von der Sozialversi-
cherung mehr und auch nicht mehr für 
Lohnnebenkosten. Nehmen Sie bitte 
mit der Lohnverrechnung Kontakt auf!

Aufgrund der letzten Öko-Steuerreform 
gibt es auch ein dauerhaftes ähnliches 
Steuerzuckerl mit dem Namen Mitar-
beiter-Gewinnbeteiligung. Fragen Sie 
auch dazu betreffend die zahlreichen 
Details bei der Lohnverrechnung nach! 
Für beide Prämien gibt es eine gemein-
same Obergrenze von 3.000,- jährlich.

Klimaticket für Mitarbeiter?

Wenn Sie Ihren Mitarbeiter:innen 
Gutes tun wollen, könnte auch ein  
Öffi-Ticket für diese vorteilhaft sein. Die 
kostenlose Gewährung von Wochen-/
Monats- und Jahreskarten sind näm-
lich abgabenrechtlich begünstigt und 
führen bei den Empfängern zu keinem 
Sachbezug, sofern das Ticket zumindest 
am Wohnort sowie am Arbeitsort des 
jeweiligen Mitarbeiters gültig ist. Auch 
eine (teilweise) Übernahme der Kosten 
dafür ist gleichermaßen begünstigt.

Weihnachtsgeschenke und -feier

Der sogenannte „geldwerte Vorteil“ 

aus der Teilnahme an Betriebsveran-
staltungen (wie zB Betriebsausflüge, 
kulturelle Veranstaltungen, Betriebs-
feiern) und die dabei empfangenen 
Sachzuwendungen sind von der Lohn-
steuer, der Sozialversicherung und den 
Lohnnebenabgaben bis zu einem Be-
trag von höchstens 365,- jährlich und je 
Mitarbeiterin befreit (daher sämtliche 
Veranstaltungen eines Jahres addie-
ren). Wer mit seinen Mitarbeiterinnen 
einen kostenintensiven Betriebsausflug 
im Sommer genossen hat, sollte wis-
sen, dass der geldwerte Vorteil aus der 
Weihnachtsfeier dann steuerpflichtiger 
Arbeitslohn ist, soweit der Betrag von 
insgesamt 365,- überschritten wird.

Für empfangene Sachzuwendungen 
(zB Gutscheine und Geschenkmünzen, 
die nicht in Bargeld abgelöst werden 
können oder eine Autobahnvignet-
te) können je Mitarbeiterin zusätzlich 
186,- jährlich steuerfrei bleiben. Bar-
geldgeschenke sind grundsätzlich 
steuerpflichtig, außer es handelt sich 
um Goldmünzen, wenn der Goldwert 
im Vordergrund steht (bis 186,-) oder 
um Geldzuwendungen zur Beseitigung 
von Katastrophenschäden (sachbezo-
gen, daher ohne Betragsgrenze).

Seit 2016 gibt es für den Fall ei-
nes Dienstjubiläums oder eines 
Firmenjubiläums die Möglichkeit, der 
Dienstnehmerin steuerfrei und sozi-
alversicherungsfrei ein zusätzliches 
Sachgeschenk von bis zu 186,- zukom-
men zu lassen.

Weihnachtsgeschenke an Kundin-
nen zu Werbezwecken

Die unentgeltliche Zuwendung eines 
Gegenstandes (auch bei Vorliegen ei-
nes betrieblichen Anlasses) wird einer 

Privatentnahme gleichgestellt. So liegt 
zB ein USt-pflichtiger Vorgang vor, 
wenn eine Unternehmerin ihrer Kun-
din ein Weihnachtsgeschenk überlässt; 
obwohl hier der betriebliche Werbe-
zweck eindeutig im Vordergrund steht, 
tut man umsatzsteuerlich so, als ob es 
sich um eine Privatentnahme handeln 
würde. Ausgenommen von dieser USt-
Pflicht sind lediglich „Geschenke von 
geringem Wert“ (bis zu 40,- pa sog To-
leranzgrenze) und Warenmuster.

USt: Kleinunternehmergrenze 
überschritten?

„Kleinunternehmer“ im Sinne des UStG 
ist ein Unternehmer, dessen Umsätze pro 
Jahr 55.000,- brutto nicht übersteigen – 
dabei muss auch der umsatzsteuerliche 
Eigenverbrauch eingerechnet werden, 
manche Umsatzteile hingegen nicht. 
Derartige Kleinunternehmer sind mit 
ihren Umsätzen grundsätzlich von der 
USt befreit, haben im Gegenzug aber 
auch kein Recht auf Vorsteuerabzug. 
Das Gesetz kennt eine Toleranzgrenze: 
Wird die Umsatzgrenze bis Jahresende 
um max 10% (also bis 60.500,-) über-
schritten, dann bleibt die USt-Freiheit 
heuer noch erhalten. Allerdings ist ab 
1. Jänner die Umsatzsteuerpflicht die 
Folge und der Unternehmer muss die 
Mehrwertsteuer für die Umsätze des 
gesamten Jahres 2026 entrichten. 

Steigen die Umsätze heuer noch über 
die Toleranzgrenze von 60.500,-, so 
tritt die USt-Pflicht sofort heuer noch 
ein!

Andererseits steht natürlich der 
Vorsteuerabzug zu, wenn alle dies-
bezüglichen Voraussetzungen erfüllt 
werden (sprich: Rechnungen vorlie-
gen). Einnahmen-Ausgaben-Rechner 
(EAR) können das Überschreiten 
bzw Nicht-Überschreiten dieser 
Umsatzgrenze wegen des geltenden Zu-
fluss-Abfluss-Prinzips beeinflussen.

Vorsteuerabzug bei Kauf von  
Elektrorädern

Seit 2020 wurde ein Vorsteuerabzug 
für unternehmerisch genutzte Elek-
troräder eingeführt. Natürlich muss 
eine unternehmerische Verwendung 
(mind 10% notwendig) nachweisbar 
sein. Privatfahrten führen zu einer Ei-
genverbrauchsbesteuerung und damit 
zur Belastung mit Mehrwertsteuer. 
Wenn Mitarbeiter die „Krafträder“ für 
private Fahrten verwenden, dann gibt 
es dafür eine spezielle Ausnahme von 
den Sachbezügen. Zu solchen Krafträ-
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Spezielle Steuertipps für Einnahmen-
Ausgaben-Rechner
Zu- und Abflussprinzip ausnut-
zen	

Für EAR ist wesentlich, dass Betriebs-
einnahmen und Betriebsausgaben dann 
steuerlich berücksichtigt werden, wenn 
die Einnahme oder Ausgabe tatsäch-
lich vor Jahresende zu einem Zu- oder 
Abfluss geführt hat. Allerdings wären 
regelmäßig wiederkehrende Einnah-
men bzw Ausgaben, die kurze Zeit 
vor Beginn oder kurze Zeit nach 
Ende des Jahres (bis zu 15 Tage) zu- 
oder abfließen, noch dem aktuellen 
Jahr zuzurechnen. Vorauszahlungen 
mindern daher grundsätzlich Ihren 
steuerpflichtigen Gewinn, jedoch soll-
ten Sie des Guten nicht zu viel tun, 
weil Sie „übertriebene“ Vorauszahlun-
gen, die nicht bloß das laufende und 
das Folgejahr betreffen, doch wieder 
genau abgrenzen müssten. Eine frei-
willig vorgezogene Vorauszahlung der 

GSVG-Beiträge des kommenden Jahres 
wäre aber eine Möglichkeit, Ihren heu-
rigen Gewinn noch zu schmälern. Die 
Höhe einer vorgezogenen freiwilligen 
GSVG-Vorauszahlung sollte in etwa der 
erwarteten Nachzahlung entsprechen, 
damit diese Maßnahme auch vom Fis-
kus anerkannt wird. 

Das strenge Zu- und Abflussprinzip gilt 
auch für Unterhaltszahlungen sowie für 
Sonderausgaben (daher die Kirchen-
steuer noch heuer bezahlen –max 600,-) 
und für außergewöhnliche Belastungen.

Buchführungsgrenzen überschrit-
ten?

Sie haben bisher Ihren Gewinn durch 
EAR ermittelt? Wenn ja, sollten Sie 
prüfen, ob diese Art der Gewinnermitt-
lung auch weiterhin für Sie zulässig 
ist: Übersteigt der Jahresumsatz bei 
Gewerbebetrieben in zwei Jahren 

hintereinander den Wert von netto 
700.000,- (bzw einmalig den Wert von 
1 Mio netto, sog „Expressüberschrei-
tung“), sollten Sie unbedingt noch vor 
dem Jahresende mit Ihrem Steuerbera-
ter Kontakt aufnehmen.

Gewinnfreibetrag

Siehe dazu die Ausführungen für alle 
Betriebe (Seite 5).

dern zählen zB auch Elektroscooter 
und Quads.

Lagerbestand ermitteln (sog In-
ventur)!

Alle Unternehmer, die ihren Gewinn 
durch Bilanzierung ermitteln, müs-
sen zum Bilanzstichtag eine Inventur 
durchführen, um die Menge der auf 
Lager liegenden Vorräte festzustel-
len – daher zählen, messen, wiegen 
nicht vergessen. Das gleiche Schicksal 
ereilt all jene, die zum 1.1.2026 von 
der EAR zur Bilanzierung wechseln! 
Die Inventuraufzeichnungen benötigt 
Ihre Steuerberaterin für die Erstellung 
der Eröffnungsbilanz. Zum Bilanz-
stichtag müssen auch die halbfertigen 
Arbeiten (zB nicht abgerechnete Dienst-
leistungen) bewertet werden – auch 
hier werden Aufzeichnungen benötigt.

Forschungsprämie bei Auftrags-
forschung

Seit Jahren gibt es für Unternehmen, die 
nicht im eigenen Haus forschen, sondern 
bestimmten Forschungseinrichtungen 
einen entsprechenden Forschungsauf-
trag erteilen, eine Forschungsprämie 
(derzeit: 14 %) für maximal 1 Mio pa 
erteilte Forschungsaufträge. Vorausset-
zung für die Inanspruchnahme ist, dass 
die Auftraggeberin bis zum Ablauf des 

Wirtschaftsjahres (idR der 31.12.) der 
Auftragnehmerin nachweislich (schrift-
lich) mitteilt, bis zu welchem Ausmaß 
sie selbst die Begünstigung in Anspruch 
nimmt. Achtung: Ohne rechtzeitige 
Mitteilung gibt es kein Steuerzuckerl! 
Dem Finanzamt muss der Nachweis 
der Forschungstätigkeit durch ein 
Gutachten der FFG (Forschungsförde-
rungsgesellschaft) vorgelegt werden.

Forschungstätigkeit der Inha-
ber:innen

Wenn steuerliche Forschung betrieben 

wird, dann gibt es gute Nachrichten 
zur Forschungsprämie: Seit 2022 wird 
auch die Arbeitszeit der forschenden 
Unternehmerin selbst (diese kann be-
kanntlich kein steuerliches Gehalt 
bekommen) in die Bemessungsgrundla-
ge für die 14%ige Prämie eingerechnet, 
vorausgesetzt wird allerdings, dass 
qualitativ ausreichende Arbeitszeitauf-
zeichnungen vorliegen, aus denen die 
Zeiten der Forschungstätigkeiten ein-
deutig nachvollziehbar hervorgehen. 
Das kann bis zu 12.040,- zusätzlicher 
Forschungsprämie jährlich führen! 
Schreiben lohnt sich hier jedenfalls.

Arbeitnehmerveranlagungen

Freiwillige Arbeitnehmerveranlagun-
gen (ANV) können nur für die letzten 
5 Kalenderjahre beantragt werden: Bis 
zum Jahr 2020 zurück gelangt man 
daher nicht mehr lange! Diese Frist 
bleibt auch für Fälle wirksam, in denen 
der Fiskus eine antragslose ANV zwar 
durchgeführt hat, aber mangels Wissen 
nicht alle Absetzposten berücksichtigen 
konnte. Auch hier sollten Sie noch ak-
tiv werden!

Spekulationsgewinne realisieren

Spekulationsverluste im privaten 
Bereich (zB aus dem Verkauf von Pri-
vatgegenständen) können nur mit 
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Spekulationsgewinnen saldiert wer-
den, die im gleichen Kalenderjahr 
erzielt werden. Sonst gehen diese Ver-
luste verloren. Seit 1. April 2012 wird 
der Verkauf von Wertpapieren durch 
die sog „Vermögenszuwachssteuer“ 
in Form der 27,5 %igen KESt besteu-
ert, im Privatbereich kommt es zur 
Endbesteuerungswirkung. Für Kryp-
towährungsgewinne gilt das auch 
seit März 2022. Für Wertpapiere und 
Kryptos gilt diese 1-Jahres-Spekula-
tionsfrist nicht mehr - Kursgewinne 
werden nun immer besteuert, außer Sie 
haben das Wertpapier bereits seit vielen 
Jahren im Depot (fragen Sie dazu Ihren 
Bankberater). Weiters ist der Verkauf 
von Immobilien seit einigen Jahren 
ebenfalls mit 30 % Fixsteuer belastet. 
Vielleicht ist das Verkaufen von Ver-
mögen mit Gewinnrealisierung daher 
vorteilhaft.

Gewinnfreibetrag (GFB)

Für Betriebe (aber nicht für Ka-
pitalgesellschaften) gibt es einen 
Gewinnfreibetrag (kurz: GFB) mit 
einer jährlichen Obergrenze von 
46.400,-. Beträgt der Gewinn mehr als  
178.000,-, dann kommt es zu einer  
stufenweisen Reduktion von 13% auf 
bis zu 4,5 % (sog Einschleifregelung).

Um diesen Freibetrag optimal aus-
nützen zu können, ist die zeitgerechte 
Planung von begünstigten Investitionen 
im zu Ende gehenden Jahr unbedingt 
notwendig. Den GFB gibt es in zwei 
Stufen: Für die ersten 33.000,- Gewinn 
pro Jahr benötigt man keine Investiti-
onen, dieser Grundfreibetrag steht bei 
Anwendung von Pauschalierungen 
grundsätzlich auch zu. Ist der Gewinn 
höher als die genannte 33.000er- 
Grenze, dann sinkt der GFB auf 13 % 
und noch weiter ab und es sind Investi-
tionen eine Voraussetzung dafür.

Wenn heuer bereits ausreichend 
Wertpapiere gekauft worden sind, 
sollten begünstigte Sachgüterinvestiti-
onen allenfalls in das kommende Jahr 
2026 verschoben werden. Natürlich 
verzichtet man dadurch auf die Halb-
jahres-AfA für heuer und erzielt einen 
höheren Gewinn, aber dafür kann man 
im Folgejahr den Freibetrag ausnüt-
zen, ohne erneut Wertpapiere kaufen 
zu müssen. Von einer Verschiebung 
der Investitionen können Sie jedoch 
Abstand nehmen, wenn Sie für das 
kommende Jahr 2026 keinen Gewinn 
über 33.000,- erwarten bzw wenn Sie 
ohnehin bereits ausreichende Investiti-

Sozialversicherungstipps

GSVG-Befreiung für Kleinstunternehmer & Neue Selbständige

Beitragsbefreit sind sog Kleinstunternehmer, das sind jene Unternehmer mit nicht 
mehr als 55.000,- Jahresumsatz sowie nicht mehr als 6.613,20 Gewinn im Jahr 
2025. Werden beide Grenzwerte nicht überschritten, so kann bis zum Jahresende 
ein entsprechender Antrag gestellt werden. Diese Möglichkeit gibt es allerdings nur 
für Betriebsgründer (wenn nicht mehr als 12 Monate Versicherungspflicht in den 
letzten 60 Monaten bestanden hat), für ältere Unternehmer (ab 60 Jahren) und für 
Personen über 57 Jahre, wenn sie in den letzten fünf Jahren die genannten Grenzen 
nicht überschritten haben.

Ebenso sind Neue Selbständige (das sind Unternehmer ohne Gewerbeschein wie 
Vortragende, Autoren) erst ab Überschreiten der sog Versicherungsgrenze von 
6.613,20 GSVG-versichert. Diese Grenze gilt seit 2016 für alle, unabhängig ob 
ein Nebenerwerb vorliegt oder nicht. Optimieren Sie ihren Gewinn diesbezüglich. 
Sollten Sie die Gewinngrenze überschreiten, dann muss nicht bis zum Jahresen-
de 2025 (also nicht bis 31. Dezember!!) eine entsprechende Meldung an die SVS 
erstattet werden, um Zuschläge (9,3 %) zu vermeiden! Es genügt, wenn diese 
Überschreitensmeldung innerhalb von acht Wochen nach dem Ergehen des Ein-
kommensteuerbescheides bei der SVS eingeht.

Beachten Sie den Grundsatz: keine Beiträge – keine Versicherungsleistungen!

Die neue Selbständigenvorsorge

Freiberufler und Bauern haben ein Wahlrecht (sog opting-in), wenn sie als Un-
ternehmensgründer an der neuen Selbständigenvorsorge mitmachen möchten. Für 
Neugründer gilt als Frist zur Optionsausübung: Es muss binnen 12 Monaten ab 
dem Berufsantritt ein entsprechender Antrag an eine Vorsorgekasse gestellt wer-
den.

Die Beitragszahlungen stellen Betriebsausgaben dar, die laufenden Veranlagungs-
erträge bei den Vorsorgekassen sind steuerfrei und die zukünftige Auszahlung wird 
mit einem fixen 6 %igen Steuersatz belegt bzw im Falle einer lebenslänglichen 
monatlichen Auszahlung ab Antritt der Pension sogar steuerfrei behandelt.

Aufteilung von GSVG-Nachzahlungen

Jungunternehmer haben seit 2015 die Möglichkeit zur Aufteilung von Beitrags-
nachzahlungen. Diese Möglichkeit zur Entrichtung in Raten ist sogar zinsenfrei!

Genaues Kalkulieren und das Hochrechnen der 
Einkünfte bis Jahresende nicht vergessen!

TIPP



Seite 6    Steuerblatt • November - Dezember 2025
Impressum: Medieninhaber, Herausgeber: MMag Dr Klaus Hilber,  
A-6162, Mutters, Rauschgraben 14, E-Mail: office@buch-hilber.at

Hinweise für den privaten 
Bereich:

onspläne wälzen, um im Folgejahr 
die Grenze voll auszuschöpfen.

Beachten Sie: Jene Wirtschaftsgü-
ter, die in der Vergangenheit als 
Basis für den Freibetrag gedient 
haben, sollten unbedingt erst nach 
Ablauf von 4 Jahren (sog Behal-
tefrist) ab der Anschaffung aus 
dem Betrieb ausscheiden, sonst 
kommt es in der Regel zur Nach-
versteuerung! Erfreulich ist, dass 
die 4-jährige-Behaltefrist für die 
Investitionen aus dem Jahr 2021 
heuer ablaufen wird und so kön-
nen diese Güter (zB Wertpapiere) 
problemlos verkauft werden.

Investitionsfreibetrag (seit 
2023)

Der Investitionsfreibetrag (kurz: 
IFB) steht für angeschaffte oder 
hergestellte abnutzbare Wirt-
schaftsgüter (bis max 1 Mio 
Investitionsvolumen pro Jahr) zu. 
Wird dieser anstatt des oben be-
schriebenen GFB genutzt, dann 
können 10 % der Kosten als 
zusätzliche Betriebsausgaben ge-
winnmindernd geltend gemacht 
werden. Für ökologisch wertvolle 
Investitionen erhöht sich dieser 
auf 15 %. Die Höhe der Abschrei-
bung wird durch den neuen IFB 
nicht beeinflusst. Die Investitionen 
müssen mind 4 Jahre Nutzungs-
dauer aufweisen, ein vorzeitiges 
Ausscheiden führt zur Nachver-
steuerung.

Natürlich gibt es auch wieder 
zahlreiche Ausnahmen, die nicht 
begünstigt sind – zB gebrauchte 
Güter, immaterielle Güter oder 
wenn der GFB oder die GWG-So-
fortabschreibung geltend gemacht 
wird. Außerdem gilt für eine In-
vestition: Entweder IFB oder GFB, 
beides zugleich geht leider nicht.

Zu Redaktionsschluss plant die 
Bundesregierung (Gesetzesände-
rung in Vorbereitung), den IFB 
für Investitionen ab 1. Nov 2025 
bis 31. Dez 2026 auf 20 % bzw  
22 % vorübergehend zu erhöhen –  
investieren lohnt sich!

Hinweisen möchten wir auf den Handwerkerbonus für den privaten Bereich! Ar-
beitsleistungen, die frühestens am 1.1.2025 begonnen wurden und bis 31.12.2025 
abgeschlossen sind, können mit 20% (max 1.500,-) gefördert werden. Der Antrag für 
das Kalenderjahr 2025 kann bis 28. 2. 2026 eingereicht werden. Mehr unter www.
handwerkerbonus.gv.at.

Ausgaben für die thermisch-energetische Sanierung von Gebäuden sowie der Ersatz 
eines fossilen Heizungssystems durch eine klimafreundliche Heizung (zB Wärmepum-
pe) können seit 2022 als Sonderausgaben geltend gemacht werden. Vorausgesetzt wird 
hier die Beantragung von Förderungen aus öffentlichen Mitteln. Der Erhalt der Förde-
rung ist Voraussetzung für die steuerliche Abzugsfähigkeit.

Private Spenden sowie Kirchenbeiträge müssen vom Empfänger sowieso an das Fi-
nanzamt gemeldet werden und liegen daher im elektronischen Steuerakt auf.

Wenn Sie eine Spende aus dem Privatvermögen als Sonderausgabe absetzen möch-
ten, dann muss die Spendenorganisation alle im Jahr 2025 überwiesenen Spenden 
elektronisch an das Ministerium melden. Sie müssen daher Ihr Geburtsdatum dem 
Spendenempfänger mitteilen und eventuell auch noch bestätigen, dass Sie die Spende 
steuerlich als private Sonderausgabe absetzen möchten.

Die Kosten für Arbeitsmittel sowie bei Home-Office (Telearbeit) können steuerlich 
auch relevant sein. Hier kommt es darauf an, ob vom Dienstgeber dazu irgendwelche 
Kosten ersetzt werden. Pro Home-Office-Tag können max 3,- pauschal einkommens-
mindernd angesetzt werden. Home-Office-Möbel können eventuell noch zusätzlich 
berücksichtigt werden.

Für Kinder, die nicht im selben Haushalt leben und für die man nachweislich den ge-
setzlichen Unterhalt leistet, kann man einen Unterhaltsabsetzbetrag geltend machen. 
Der Fiskus verlangt dafür die Zahlungsbelege und auch Nachweise über die Höhe der 
zu leistenden Beträge (zB Vereinbarung mit der Kindesmutter, Scheidungsurteil).

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sind abzugsfähig – und zwar Kursgebühren, Kur-
sunterlagen, Prüfungsgebühren, Kopierkosten, aber auch Fahrtkosten zum Kursort 
– kurzum: alle Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Fort- beziehungsweise Aus-
bildung anfallen.

Zusätzlich zur Telearbeits-Pauschale oder den tatsächlichen Kosten für digitale Ar-
beitsmittel können ergonomische Büromöbel von der Steuer abgesetzt werden (max 
300,- pa). Voraussetzung ist, dass Sie an zumindest 26 Tagen im Jahr für das Dienst-
verhältnis im Homeoffice gearbeitet haben.

Krankheit & Behinderung

Beim Sozialministeriumservice wird der Grad der Behinderung festgestellt. Ist der Grad 
der Behinderung zumindest 25%, gibt es gestaffelt je nach Grad der Behinderung pau-
schale Freibeträge. Wenn Sie Pflegegeld beziehen, fällt der Freibetrag allerdings weg.

Wenn Sie krankheitsbedingt Diät halten müssen, so gibt es dafür ebenso pauschale 
Freibeträge:

Zusätzlich zu den pauschalen Freibeträgen können auch die Ausgaben für Medika-
mente oder Kosten für die Heilbehandlung, Kuren, Spitalskosten oder Hilfsmittel 
wie Rollstühle geltend gemacht werden. Ohne Behinderung sind diese Kosten als 
Krankheitskosten aber nur mit Selbstbehalt (Höhe einkommensabhängig) absetzbar. 
Natürlich existieren dazu zahlreiche unterschiedliche Voraussetzungen. 

Sollten Sie von der seit 1. 7. 2024 gültigen Gebührenbefreiung wegen dringendem 
Wohnbedarf beim Kauf einer Wohnung bzw Hauses Gebrauch gemacht haben, dann 
müssen Sie unbedingt binnen drei Monaten ab Übergabe/Fertigstellung bzw Einzug in 
das neue Heim ihren Hauptwohnsitz dorthin verlegen! Das geht auch online mit der 
ID-Austria! Wenn Sie diese recht kurz bemessene Frist versäumen, wird die Gerichts-
gebühr später von Ihnen nachverlangt werden. Diese Gebührenbefreiung gibt es noch 
bis 30. Juni 2026.


